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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

RICHTLINIE DER KOMMISSION

vom 28 . Oktober 1986

zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 82/471/EWG des Rates über
bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung

(86/530/EWG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 82/471 /EWG des Rates vom
30 . Juni 1982 über bestimmte Erzeugnisse für die Tierer
nährung ('), zuletzt geändert durch die Richtlinie
85/509/EWG der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 6,

Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Futtermit
telausschusses —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Der Anhang der Richtlinie 82/471 /EWG wird entspre
chend dem Anhang zu dieser Richtlinie geändert.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten erlassen die erdorderlichen Rechts
und Verwaltungsvorschriften, um den Bestimmungen von
Artikel 1 bis spätestens 30 . Juni 1988 nachzukommen.
Sie unterrichten hiervon unverzüglich die Kommission .

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel , den 28 . Oktober 1986

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

in Erwägung nachstehender Gründe :

In der Richtlinie 82/471 /EWG ist vorgesehen, daß deren
Anhänge der Entwicklung der wissenschaftlichen und
technischen Erkenntnisse ständig angepaßt werden .

Die Untersuchung drei neuer Erzeugnisse, die zu den
Gruppen der Proteinerzeugnisse, der nichteiweißhaltigen
Stickstoffverbindungen und der Aminosäuren gehören ,
haben ergeben, daß diese Anforderungen der Richtlinie
82/471 /EWG entsprechen . Infolgedessen ist ihre Verwen
dung in Futtermitteln unter bestimmten Voraussetzungen
zuzulassen .

(') ABl . Nr. L 213 vom 21 . 7 . 1982, S. 8 .
O ABl . Nr. L 314 vom 22. 11 . 1985, S. 25.
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